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Europarat unci Frauenrechte
Twrxng «m.v Ae/e.mi zwra Fr^MeraFirararecAAteg 7. Fe/?rw«r 796J
«w/ärr/zuA lier Kz«zi7geira«g ira Sörre?2.v<m/, ZwricA, now Z)r. iwr. Gering
//eràze/ra#««.

(Einleitend weist die Referentin auf folgende Daten hin: Am 26.
Oktober 1 9 6 2 ist der Bericht des Bundesrates an die
Bundesversammlung über die Beziehungen der Schweiz mit dem Europa-
rat erschienen, am 3. November 1962 war davon erstmals, in den Tages-
Zeitungen zu lesen. Am 11. Dezember 1962 hat der N a t i o n, a 1 -

rat, am 12. Dezember der Ständerat vom bundesrätlichen Be-
rieht in zustimmendem Sinn Kenntnis genommen. Am 17. Dezember
1 9 6 2 hat das in Paris versammelte Ministerkomitee des Eu-
r oparates an die Schweiz die Einladung gerichtet, dem .Europarat
beizutreten. Vom Erscheinen des bundesrätlichen Berichts bis zur Ein-
ladung des Ministerkomitees an die Schweiz sind also 51 Tage vers tri •

ohen. — Volle 30 Jahre aber sind vergangen zwischen der im Jahr 1929
eingereichten Petition und der im Jahr 1959 durchgeführten ersten eid-
genössischen Abstimmung über das Frauenstimm- und -Wahlrecht in
eidgenössischen Angelegenheiten).

„Der Beitritt der Schweiz zum Europarat schiebt die Diskussion
um das Frauenstimmrecht auf eine ganz neue Ebene. In Art. 3 des Statuts
des Europarates wird mit aller Klarheit verlangt, dass jedes Mitglied
allen seiner Jurisdiktion unterstellten Personen den Genuss der Men-
schenrechte und fundamentalen Freiheiten geij^Are« razi/rre

Dieser klaren Vorschrift von Art. 3 des Statuts des Europarates wird
in keiner Weise dadurch entsprochen, dass es ei,n Mitgliedstaat bei einer
nur „prinzipiellen Stellungnahme" bewenden lässt, der Hälfte seiner er-
wachsenen Bürger aber die politischen Rechte als die wesentliche Grund-
freiheit des demokratischen Staates verweigert. Denn die von Rousseau
geprägte Konzeption, wonach der Bürger im Verhältnis zum Staat nur
frei sei durch seine Teilnahme an der Staatsgewalt, ist im Staatsrecht-
liehen Denken zum Kriterium der modernen Demokratie überhaupt ge-
worden. Tatsächlich erfüllen die 16, dem Europarat zur Zeit angehö-
renden Staaten den Art. 3 des Statuts, indem sie Männern und Frauen
grundsätzlich dieselben politischen Rechte gewähren. Wenn der Europa-
rat durch sein Ministerkomitee die Schweiz trotz des fehlenden Frauen-
Stimmrechts zum Beitritt eingeladen und eine bloss prinzipielle Stellung-
nähme bezüglich der politischen Frauenrechte als ausreichend befunden
hat, ist er seinem eigenen, in Art. 3 des Statuts klar formulierten Grund-
satz untreu geworden.

Worin aber soll die „prinzipielle Stellungnahme" bestehen, die nach
dem bundesrätlichen Bericht genügen soll, um die klar formulierten An-
Sprüche von Art. 3 des Statuts des Europarates zu erfüllen? Solange die
Schweiz den Frauen die politischen Rechte verweigert, missachtet sie tat-
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sächlich ihnen gegenüber die demokratischen Grundrechte, deren Schutz

zu den primären Aufgaben des Europarates gehört. Man sucht deshalb
im bundesrätlichen Bericht mit einiger Spannung nach dem Inhalt dieser

„prinzipiellen Stellungnahme", die als Surrogat an die Stelle der tat-
sächlichen Erfüllung treten soll. Jedoch — man sucht umsonst. Im Hin-
blick auf den Beitritt der Schweiz zum Europarat enthält dieser Bericht
weder eine prinzipielle Erklärung des Bundesrates bezüglich der politi-
sehen Frauenrechte noch ein Programm zu deren Verwirklichung. Nach
der Rede von Bundesrat Wahlen vor dem Ständerat vom 1 2. Dezember
1962 müsste die „prinzipielle Haltung" in der Tatsache gefunden wer-
den, dass die eidgenössischen Räte sich s. Zt. für die Botschaft des
Bundesrates vom 22. Februar 1957 über die Einführung des Frauen-
stimm- und -Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten .ausgespro-
chen haben. Es ist mehr als berechtigt, die Frage zu stellen, ob jener
bundesrätlichen Botschaft und der damaligen Zustimmung der eidgenös-
sischen Räte heute als einer „prinzipiellen Stellungnahme" noch eine

aktuelle Bedeutung zukommen kann, nachdem der Entscheid des Sou-

verän am 1. Februar 1959 negativ ausgefallen ist und seither auf eid-
genössisahem Boden zur Verwirklichung der Frauenrechte nichts mehr
unternommen wurde

Durch die Ratifikation des Statuts des Europarates wird dessen

Art. 3 zu einem innerstaatlichen Gesetz. Werden unsere obersten, Behob-
den dieser innerstaatlichen und gesetzmässigen Geltung von Art. 3 ge-
genüber sich auf die Dauer auf eine nur prinzipielle Haltung zugunsten
der politischen Frauenrechte berufen können, die sich inhaltlich in der
bundesrätlichen Botschaft vom 22. Februar 1957 und in der damaligen
Stellungnahme der eidgenössischen Räte zur Einführung des Frauen-
stimm- und -Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten erschöpft?
Interessanterweise wurde die innerstaatliche, gesetzmässige Geltung von
Art. 3 des Statuts nach erfolgter Ratifikation im Bericht des Bundesrates
vom 26. Oktober 1962 über die Beziehungen der Schweiz mit dem Euro-
parat verneint, der betreffende Passus lautet wörtlich:

„In der Tat erfordern die Bestimmungen des Statuts, .speziell jene
des weiter unten erwähnten Artikels 3, von den Mitgliedstaaten ledig-
lieh eine prinzipielle Stellungnahme (Haltung?); rie èerw'Arew ä?«/ &ez«t'

Diese Auffassung, dass der ratifizierte Staatsvertrag auf keine,Wei-
se das nationale Recht berühre, steht nicht nur im Widerspruch zur all-
gemein anerkannten staatsrechtlichen Lehre, sondern auch zu den Aus-
führungen desselben Bundesrates in seinem Bericht vom 8. Januar 1960
betreffend die Ratifikation des Uebereinkommens über die Diskriminie-
rung in Beschäftigung und Beruf. Dieser Bericht, welcher den eidgenössi-
sehen Räten die Ratifikation des internationalen Uebereinkommens Nr.
111 empfohlen hat, befasst sich auch mit dem Uebereinkommen Nr. 100
über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte
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für gleichwertige Arbeit. In diesem Zusammenhang schreibt der Bundes-
rat wörtlich:

,,Zte zA'e Norme« <7er tetemziz'oTza/e« Z7eèerei»^omme« ztercÄ dze

7te£i/zA«fio« ÄetteWiei/ wzzrez'ef L«w<7e.sTec/ote »er7e» und wir in unserer
Gesetzgebung, namentlich auch im sozialpolitischen Gebiet, Wert auf
eindeutige Vorschriften legen, die in der Praxis ohne besondere Schwie-
rigkeiten anwendbar sind, halten wir dafür, dass sich die Normen des

vorliegenden Uebereinkommens für eine Ratifikation nicht eignen."

Für Frauen ist alles gut genug. In zwei Berichten, die nicht einmal
drei Jahre auseinanderliegen, argumentiert der Bundesrat so und anders.
Und seine widersprechenden Aeusserungen richten sich beidemale gegen
den Fortschritt der Frauenrechte

Es war ausserordentlich erfreulich zu hören, dass in der national-
rätlichen Verhandlung über den bundesrätlichen Bericht vom 26. Okto-
ber 1962 einige Parlamentarier mit allem Nachdruck auf die fehlenden
politischen Frauenrechte hingewiesen und die Anpassung des jnnerstaat-
liehen Rechts an den Art. 3 des Statuts des Europarats verlangt haben.
Es sei aber auch an jene andern Parlamentarier erinnert, welche es nicht
für nötig befunden haben, die fehlenden politischen Rechte der Frau auch
nur mit einem Wort zu erwähnen und die sich in ihren Voten darauf be-
schränkt haben, die religiösen Ausnahmevorschriften, vor allem das
Jesuitenverbot, als Verstoss gegen das Statut des Europarats darzustel-
len. Dazu sei im Namen der Wahrheit bemerkt, dass trotz BV Art. 51

längst Jesuiten in der Schweiz tätig sind und dass sie ohne Behinderung
eine Wirksamkeit entfalten, weldhe jedem einzelnen von ihnen als Or-,
densangehörigem verboten ist. Niemand fühlt sich in gll diesen Fällen,
die ein offenes Geheimnis sind, zum Hüter der Verfassung berufen. Und
obwohl der historische Grund von BV Art. 51 in der Staatsgefährlichkeit
der Jesuiten zu suchen ist, stösst sich niemand an deren Stimm- und
Wählrecht, das ihnen nach Erfüllung der gesetzlichen Erfordernisse wie
allen andern Stimmbürgern zukommt. Die tatsächliche Stellung der Je-
suiten in der Schweiz lässt sich also mit der Stellung der politisch recht-
losen Schweizerfrau gar nicht vergleichen.

NoCh merkwürdiger aber ist ein anderer in der parlamentarischen
Debatte geäusserter Gedanke: das fehlende Frauenstimmrecht verstos.se
nicht gegen die europäischen Menschenrechte und Grundfreiheiten, weil
dieser Rechtszustand gerade auf einem Menschenrecht, nämlich dem
Stimmrecht der Männer beruhe. Bezüglich des Rechtsinhalts ihrer Ver-
fassung und ihrer Gesetze ist die schweizerische Demokratie noch lange
nicht durch die Tatsache gerechtfertigt, dass dieser Inhalt im Verfahren
der direkten Demokratie zu positivem Recht geworden ist. Es sei in die-
sern Zusammenhang an das freie Wort .Fleiners in seinem Bundesstaats-
recht erinnert, dass auch die direkte Demokratie eine autokratische
Staatsform ist. Sie ist durch den Weg der Gesetzgebung in keiner Weise
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von der Möglichkeit geschützt, dass der Inhalt des positiven Rechts von
den Forderungen abweicht, welche Menschenrecht und Menschenwürde
an eben diesen Rec'htsinhalt stellen. Man braucht nicht einmal einem
Naturrecht irgendeiner Konzeption anzuhangen: die politische Gleich-
berechtigung der Frau ist heute in der europäischen Völkerfamilie die
geltende Norm positiven Rechts. Es tönt wie ein Hohn auf die in bitter-
sten Erfahrungen gereiften Menschenrechte, wenn Schweizerbürger öf-
fentlich behaupten dürfen, die in optimaler Form ausgebildeten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten der Männer würden schon an sich das
an den Frauen begangene Unrecht der politischen Rechtlosigkeit legiti-
mieren. Wenn die Schweiz durch den Beitritt zum Europarat ihren ersten
Schritt in der Richtung der europäischen Integration tut, dann möge sie
als künftiges Mitglied der europäischen Völkerfamilie die Norm der
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die politische Gleichberech-
tigung der Frau verwirklichen, wie dies alle zum Europarat gehörenden
Staaten durch ihre Rechtsordnungen längst getan haben. Denn nach dem
erfolgten Beitritt der Schweiz zum Europarat existiert nur noch die
internationale und innerstaatliche Norm der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, der voll zu genügen zur Ehre der Schweiz gehört."

Bernische Theologinnen sind wählbar
Mit 12 062 gegen 1036 Stimmen haben die Stimmberechtigten der

bernisdhen reformierten Landeskirchen der Abänderung der einschlä-
gigen Bestimmungen der Kirdhenverfassung von 1946 zugestimmt, wo-
nach künftig Theologinnen für jedes Pfarramt als wählbar erklärt wer-
den. Verworfen haben 7 kleine Kirchgemeinden, nämlich Bleienbach
(7:11, Lotzwil (6:13), Orvin (2:14), Renan (8:9), Sonceboz-Sombeval
(10:25), Sonvilier (10:17) und Sornetan (1:7).

Nun bedarf das kantonale Kirchengesetz von 1945 einer entspre-
chenden Revision, damit die Wahl einer Theologin an ein volles Pfarramt
auch vom Standpunkt der staatlichen Gesetzgebung aus möglich wird.
Es wird Sache des bernischen Grossen Rates sein, sich zu der Frage einer
entsprechenden Abänderung des Kirchengesetzes zu äussern und seine
Botschaft der kantonalen Volksabstimmung zu unterbreiten. (ag)
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